
Tel. 035263/ 17 87 41 · Fax 035263/ 17 87 42 · Email: reddiebuero@gmail.com

unabhängig     ·     überparteilich     ·     überregional

unabhängige Zeitung der Region
mit dem Amtsblatt der Stadt Gröditz

Ausgabe:
12/2023

Ausgabetag: 22.12.2023
S zt ta id dt öGr

RÖDERJOURNALOURNALRÖDERJRÖDERJOURNALOURNALRÖDERJ
Das war das Jahr 2023

Januar: Die Schülerinnen und 
Schüler der 7. bis 10. Klassen der 
OS „Siegfried Richter“ aus 
Gröditz werden am 20. Januar in 
Berlin als Sieger des bundesweiten 
Wettbewerbs „Mathe im Advent“ 
geehrt und setzen sich gegen 
200.000 Teilnehmer durch.

Februar: Das RöderJournal wird 
20 Jahre alt. Wir lassen diese Zeit 
noch einmal ausführlich Revue 
passieren und zeigen, was seit 
2003 so alles in Gröditz und Um-
gebung passiert ist.

März: Henry Wendt stellt sein 
Projekt „Neues Gesundheitszen-
trum“ vor. Im ehemaligen „Haus 
der Technik“ entsteht ein hochmo-
derner Komplex, um die ärztliche 
Versorgung in der Stadt nachhaltig 
zu verbessern.

April: Die Stadtverwaltung in-
formiert über den erstmalig in 
Gröditz stattndenden „Rock im 
Freibad“ und hofft auf eine gute 
Resonanz aller Fans härterer Mu-
sik.

Mai: Am 11. Mai ndet in Gröditz 
der 16. Helfertag statt. Viele In-
stitutionen wie die Feuerwehr, 
Polizei und verschiedene Ret-
tungsdienste stellen sich vor. Die 
Veranstaltung stößt auf reges In-
teresse.

Juni: Am 21. Juni geht der 14. 
Bürgermeisterempfang in Gröditz 
über die Bühne - erstmalig mit dem 
neuen Bürgermeister Enrico 
Münch. Neuer Träger der Ehren-
nadel wird Ronald Hubrig aus 
Nauwalde.

Juli: Vorstandswahlen beim FV 
Gröditz 1911. Klaus Hirschnitz 
wird als Präsident wiedergewählt, 
der in seine sechste Wahlperiode 
geht. Neu im Vorstand sind Tino 
Liberski, Fabien Hennig und Tim 
Zeller.

August: Schülerfreizeit zwischen 
den Partnerstädten Gröditz und 
Jarny. Insgesamt neun Schülerin-
nen und Schüler aus der Röderstadt 
nehmen an dem in Frankreich 
stattndenden Treffen teil und 
verleben tolle Tage.

September: Die Iqony Energies 
GmbH, bis Ende 2022 STEAG 
New Energies GmbH, investiert in 
Gröditz und errichtet einen neuen 
Wärmespeicher. 
„Wir geben mehr“ - unter diesem 
Motto unterstützt die Unterneh-

mensgruppe der Familie Voss 
erneut verschiedene Vereine und 
Institutionen, die sich bis Anfang 
November mit ihren Projekten 
bewerben konnten. Bereits zum 
fünften Mal ndet diese Aktion 
statt.

Oktober: Die Wohnungsgenossen-
schaft Gröditz eG stellt das Projekt 
„Altersgerechtes Wohnen“ vor. 
Auf der Fröbelstraße entsteht ein 
nagelneuer Wohnkomplex für 
Senioren mit integriertem Pege-
dienst.

November: Die Bürgervereini-
gung Gröditz wird zehn Jahre alt. 
Im RöderJournal stellt sich die 
BGV noch einmal ausführlich vor 
und erläutert u.a., wohin die Stadt 
steuern soll.
(M.P.)

Foto: Privat Foto: U. Prätorius, Stadtverwaltung Gröditz

Foto: S. Bogatzki, Stadtverwaltung Gröditz



Der TSV Blau-Weiß Gröditz bedankt sich bei allen Mitgliedern 
und Sponsoren, sowie bei allen Eltern für die gute 

Zusammenarbeit und ihre tatkräftige
Unterstützung im Jahr 2023.

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Start in das Jahr 2024.
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Und auch in diesem Jahr hat Frau 
Holle ganze Arbeit geleistet und 
den Dreiseithof pünktlich zur 
Weihnachtsmarktwoche in eine 
idyll ische Schneelandschaft 
gehüllt. Am 29. November 2023 
begann das sehr gut besuchte 
Vorglühen, welches wieder tra-
ditionell den Weihnachtsmarkt 
zum 1. Advent einläutete.
Weihnachtliche Leckereien un-
serer heimischen Vereine und 
Gastronomen, heiße Getränke, 
Düfte und mehr konnten die 
zahlreichen Besucher an den 
Hütten rund um den Weihnachts-
baum entdecken und genießen. 
Der Weihnachtsmann hatte dieses 
Jahr mit der Feuerwehr eine ganz 
besondere Anreise und hat nach 
seiner Ankunft sogleich den 
großen Weihnachtsstollen der 
Bäckerei Raddatz angeschnitten, 
dessen Erlös einem sozialen 
Projekt zu Gute kommt. Danach 
freute sich der Weihnachtsmann 
über die vielen schönen Gedichte 
und Lieder der Kinder. Mit einem 
kleinen Basar aus Weihnachtsde-
ko, Hot Dogs und Süßem haben 
sich auch die Jugendlichen der 
Siegfried Richter Oberschule ganz 
viel Mühe gegeben. 
Auch in der Märchen- und Bas-
telstube der Stadtbibliothek war 
eine Menge los. Ein besonderer 
Dank gilt an dieser Stelle den 
Märchenerzählerinnen sowie Herr 
und Frau Schöbel, welche kosten-
los Malerei angeboten haben: Mit 
einer Kreisel- bzw. Rotationstech-
nik konnten die Kinder Farben 
nach Wahl auf das Bild geben, 
während sich dieses auf einer 
selbstgebauten Konstruktion dreh-
te und somit einzigartige Kunst-
werke erschaffen wurden. 
In den vergangenen Wochen haben 
sich Künstler, Autoren und Grö-

d i tze r  gemeinsam auf  e ine 
künstlerische, akustische und lite-
rarische Spurensuche in unserer 
Stadt begeben. Die dabei entstan-
denen Fundstücke waren die 
Grundlage für eine ganz besondere 
Ausstellung in der Kulturscheune - 
„Im Rückspiegel die Zukunft“. Ein 
Gemeinschaftsprojekt mit den 
staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden, welche am 01. Dezember 
2023 im Beisein der Stadt- und 
Ortschaftsräte, Vereinsmitgliedern 
und Bürgern eröffnet wurde. Julian 
Rauter  von den Staat l ichen 
Kunstsammlungen Dresden und 
Bürgermeister Enrico Münch er-
öffneten kurz ehe die erste Lesung 
startete. Eindrucksvolle Bilder und 
Drohnenaufnahmen der Sportanla-
gen, der Schmiedewerke und vie-
ler anderer Schauplätze in Gröditz 
wurden hinterlegt mit Tonspuren 
u.a. des Ortschronisten Paul 
Namyslik. Bei der anschließenden 
Klangperformance „Die Glocken 
von Gröditz“ erwartete die Be-
sucher im Außenbereich ein 
Zusammenspiel aus Blasmusik, 
Glockengeläut der evangelischen 
Kirche und des Spanischen Hofs 
sowie die Fahrradklingeln des 
Gröditzer Radsportvereins. Die 
Ausstellung begleitete das ge-
samte Weihnachtsmarkt-Wochen-
ende, welche mit interessanten 
Lesungen durch Autoren und 
Gröditzer Bürgern abgerundet 
wurde. Wir hoffen sehr, dieses 
einzigartige Gesamtkunstwerk 
und Erlebnis 2024 noch einmal zu 
präsentieren. 
Wir danken allen Beteiligten, 
Helfern und Organisatoren des 
Gröditzer Weihnachtsmarktes 
2023 ganz herzlich für Ihren 
Einsatz und Ihr Engagement! 
Text und Foto:
Bogatzki, Stadtverwaltung Gröditz 

Das traditionelle Weihnachts-
baumverbrennen der Feuerwehr 
Gröditz ist ein fester und beliebter 
Termin im Januar. Auch im Jahr 
2024 laden die Kameraden zum 
nunmehr 15. Weihnachtsbaumfeu-
er hinter das Gerätehaus auf der 
Marktstraße ein. Bei Bratwurst 
und Glühwein können die Grö-
ditzer und ihre Gäste auf das 
Weihnachtsfest zurückblicken und 

gleichzeitig die vergangenen Tage 
mit Freunden, Bekannten und 
Verwandten bei einem gemütli-
chen Ambiente auswerten. Das 
Feuer wird am 13.01.2024 gegen 
16:30 Uhr entfacht. Die ausgedien-
ten Weihnachtsbäume werden am 
13.01.2024 ab 09:00 Uhr entge-
gengenommen. Die Mitglieder der 
Feuerwehr Gröditz freuen sich auf 
Ihren Besuch.                         (OL)

 Gröditzer Weihnachtsmarkt beeindruckt
mit besonderer Ausstellung und 

Klanginstallationen 

Weihnachtsbaumverbrennen 2024

- Anzeige -



Pötzsch & Sirch 
Industrie und Haustechnik GmbH 
Hauptstraße 23
04932 Röderland OT Prösen
Tel. 03533/811002 
Mail: info@p-u-s.de

Wir bedanken uns für das 

entgegengebrachte Vertrauen und die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit .

Wir wünschen Ihnen erholsame Festtage,

einen guten Jahreswechsel und viel Glück

und Erfolg im neuen Jahr.

Uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Es ist und bleibt das Fest der Freude,

der Liebe und der Zuwendung.

Eine schöne Zeit im Kreise

Ihrer Lieben und einen guten

Start in das Jahr 2024!

Radener Straße 2 · Frauenhain

Tel.: 035263 - 60304 · Fax: 035263 - 31600

Nächster Theoriekurs in Gröditz & Riesa 02.04. - 15.04.2024

- Anzeigen -
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Gemeinsame Übung mit der 
Feuerwehr Wainsdorf

Zum Ausbi ldungsdiens t  am 
02.11.2023 führten die Feuerweh-
ren aus Gröditz und Wainsdorf eine 
gemeinsame Einsatzübung durch.
Hauptaugenmerk lag dabei auf 
dem Bilden gemeinsamer Atem-
schutztrupps, dem Einspielen 
eines so genannten Atemschutz-
notfalls und der Zusammenarbeit 
beim Funk.
Wie wichtig diese länderübergrei-
fende Übung war, zeigte sich nur 
20 Minuten nach Übungsende. 
Noch während der Auswertung 
kam es zu einer Alarmierung auf 
Grund des Verdachts auf einen 
Wohnungsbrand. Dabei unter-

stützte die Feuerwehr Wainsdorf 
mit einem Einsatzfahrzeug und 
dem zugehörigen Personal an der 
Einsatzstelle. Glücklicherweise 
stellte sich die gemeldete Rauch-
entwicklung nur als angebranntes 
Essen heraus. Auch im kommen-
den Jahr soll die „länderübergrei-
fende“ Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr Wainsdorf fortgeführt 
werden.
Wir möchten uns an dieser Stelle 
bei der Wohnungsgenossenschaft 
Gröditz e.V. bedanken, welche uns 
immer wieder verschiedene 
Übungsobjekte im Stadtgebiet zur 
Verfügung stellt, um die Übungen 
realitätsnah durchführen zu kön-
nen.
(OL)

Neues von der Feuerwehr Gröditz



Mit diesem Weihnachtsgruß 

danken wir all unseren Kunden für 

Ihre Treue und Ihr Vertrauen.

Herr Schurig, Sie hatten in einer 
der letzten Stadtratssitzung bei 
der Bürgerfragestunde die An-
frage, ob die Stadtverwaltung 
die Bürger in einer Mitteilung im 
Amtsblatt darauf hingewiesen 
hat, dass es neue Erkenntnisse zu 
den ausgewiesenen Flächen im 
Überschwemmungsgebiet gibt? 
Was hat es damit auf sich?
A. Schurig: Jeder kann sich an die 
Jahrhundertut im Jahr 2002 und 
deren Ausmaße erinnern. Die 
Folge war, dass der Freistaat ver-
pichtet war, Vorsorge zu treffen 
und eine Neubewertung durchzu-
führen. Großächig wurden u.a. 
durch Datenerfassung aus dem 
Hubschrauber heraus die Flächen 
u.a. von Gröditz und auch meine 
Flächen der ehemaligen Gärtneri-
schen Produktions Genossenschaft 
(GPG) erfasst mit dem Ergebnis, 
dass Teile meiner Flächen und 
große Teile von Gröditz zum 
Überschwemmungsgebiet erklärt 
wurden und damit wesentliche 
Einschränkungen, wie für Neubau, 
aber auch höhere Versicherungs-
kosten bei der Gebäudeversiche-
rung verbunden waren. Für alle 

betroffenen Flurstücke und Grund-
stückseigentümer erfolgte ein aus 
meiner Sicht „Zwangseintrag“ in 
die jeweiligen Katasterpläne. 
Ich habe die Entwicklung aufgrund 
der Betroffenheit meiner Grund-
stücke mehr wie 15 Jahre lang 
verfolgt. In dieser Zeit waren die 
Ämter nicht untätig. Ob diese 
Zeiträume angemessen sind, 
möchte ich an dieser Stelle nicht 
bewerten. Neu ist und deshalb 
interessant für jeden einzelnen 
Grundstückseigentümer von Grö-
ditz, dass seit 27.10.2022 die 
Neuberechnung der Überschwem-
mungsgebiete von der Landestal-
sperrenverwaltung Sachsen bei 
dem zuständigen Kreisumweltamt 
des Landkreis Meißen und der 
Stadt Gröditz vorliegen. Mit dieser 
Neuberechnung kann nun eine 
neue Beurteilung der Über-
schwemmungsächen vorgenom-
men werden. Die Bearbeitung 
erfordert wiederum Zeit und ich 
hoffe, dass dies nicht wieder 15 
Jahre dauert. 

Fortsetzung auf Seite 5

Interview mit Andreas Schurig
zum Thema Überschwemmungsgebiete

in Gröditz

Seite 4 Ausgabe 12/2023

Dipl.-Ing. Matthias Kluge
Planung - Beratung - Überwachung - Statik - Wertgutachten

Bauplanungsbüro

Marktstraße 25 · 01609 Gröditz
Tel. 035263/ 6 85 51 · Fax 035263/ 6 85 53

Wir wünschen unseren
Bauherren & Geschäftspartnern
ein frohes und besinnliches Fest

sowie ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2024!

- Anzeigen -
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Fortsetzung von Seite 4
Was genau bedeutet das für 
jeden einzelnen Grundstücksei-
gentümer?
A. Schurig: Nach wie vor zählt das 
alte Kartenmaterial und im Augen-
blick werden nach meinem Kennt-
nisstand nur Flurstücke bearbeitet, 
bei denen diesbezüglich eine 
entsprechende Anfrage vorliegt. 
Ich selber habe für meine Grund-
stücke formlos eine schriftliche 
Anfrage an die Untere Wasserbe-
hörde des Kreisumweltamtes 
gestellt, mit der Bitte um eine 
Neubewertung aufgrund der nun 
vorliegenden Karten, den Ka-
tastereintrag zu lösen und um 
schriftliche Bestätigung, dass 
meine Flurstücke der ehemaligen 
GPG und weitere nicht mehr im 
ausgewiesenen Überschwem-
mungsgebiet liegen.
Ich gehe davon aus, dass bis zur 
endgültigen Bearbeitung der 
gesamten Karten dieser „Hürden-
lauf“ jeder Grundstückseigentü-
mer für sich selbst durchführen 
muss, um u.a. ggf. auch dann ver-
sicherungstechnisch neu eingeord-
net und nanziell  günstiger 
bewertet zu werden. 
Ob und für welchen Grundstück-

seigentümer die Neubewertung 
seiner Flächen ergibt, dass diese 
nicht mehr als Überschwem-
mungsäche ausgewiesen sind, 
kann nur die Untere Wasserbehör-
de des Kreisumweltamtes des 
Landkreis Meißen sagen. Die Stadt 
Gröditz selbst hat darauf keinen 
Einuss. Meine Anfrage in der 
Fragestunde an den Bürgermeister 
hatte den Hintergrund, dass es 
wünschenswert gewesen wäre, ich 
persönlich aber auch eine Ver-
pichtung bei der Stadt Gröditz 
sehe, allgemein über das Amtsblatt 
die Bevölkerung, insbesondere 
Grundstückseigentümer darüber 
zu informieren, das es hierzu 
unterschiedliche Sichtweisen gibt 
zeigt, dass ich nunmehr die In-
formation gebe, dass es sich lohnt 
und es die Möglichkeit gibt, eine 
Überprüfung durchführen zu las-
sen. Das neue Kartenmaterial kann 
man übrigens auch im iDA - 
Datenportal für Sachsen nden, 
wo jeder vorab die Möglichkeit 
hat, sich zu informieren.
Vielen Dank für Ihre Anfrage. 
Ihnen und allen Leserinnen und 
Lesern wünsche ich eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit. 
Gespräch: M. Holota

Wir danken all 

unseren Kunden und 

Geschäftspartnern für 

Ihre Treue und

wünschen Ihnen ein 

gesegnetes

Weihnachtsfest sowie 

ein gesundes und

erfolgreiches Jahr 

2024.

01609 Gröditz · Gewerbering 22

Telefon: (035263) 6420

Sicher fahren

mit: Reifen   Gang KG

Auch für online
Wartungsnachweise

z. B. Mercedes, BMW, VW ...

INSPEKTION
• Nach Herstellervorgabe.
 Wir überprüfen exakt nach 
 Wartungsplan.
• Älteres Fahrzeug?
 Kein Problem für uns!

Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute

für das Jahr 2024

wünschen Antje Schrepper

und Pamela Dietrich sowie

das Team des Salons.

Wir begehen unser .20-jähriges Betriebsjubiläum

Das möchten wir mit Ihnen vom  8. bis 13. Januar 2024

mit Rabattaktionen und kleinen Überraschungen feiern.

Gröditz, Bahnhofstraße 7, Tel. 035 263 - 67 489

Unseren Kunden und Geschäftspartnern

wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest 

sowie ein gesundes Jahr 2024!
Inh. Gabriele Schmidt · Marktstraße 16 · 01609 Gröditz

(im EKC) · Funk: 0171/1473067

Gabis
Blumenservice

Podologische Praxis Pötschke
Ich wünsche meinen Patienten und Kunden 

eine schöne besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Start in das Jahr 2024.

Marktstraße 27a • 01609 Gröditz • Tel. 035263/158762

- Anzeigen -
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Die Mitarbeiter der Kommunalen Wohnungsgesellschaft 

Gröditz mbH wünschen ihren Mietern und Geschäftsfreunden

ein frohes Fest und ein gesundes neues Jahr!

Graf-Detlef-von-Einsiedel-Straße 2
Tel.: 03 52 63 - 3737 www.kwg-wohnen.de

01609 Gröditz • Röderweg 10

Ein frohes und

besinnliches Weihnachtsfest

sowie Gesundheit,

Glück und Erfolg

für das neue Jahr 2024.

Telefon: 03 52 63 - 45 47 11
Telefax: 03 52 63 - 45 47 47

Bereitschaftsdienst: 01 71 - 323 83 44

Mit der heutigen 250. Ausgabe 
geht eine Ära zu Ende - Röder-
Journal - Herausgeber Michael 
Holota geht in den wohlverdienten 
Ruhestand. 

Ab Januar 2024 erscheint das 
RöderJournal unter der Regie der 
Stadtverwaltung Gröditz. Dazu 
wünscht das jetzige Redaktions-
team Michael Holota und Michael 
Peter der Stadt viel Glück und 
Erfolg.

Seit 2003 erscheint die Zeitung 
und steht immer für eine hohe 
redaktionelle Qualität. Viele kri-
tische Themen, aber auch zu-
kunftsweisende Beiträge füllten 
stets die Zeitungsseiten. Die Zu-
sammenarbeit mit der Stadtver-
waltung, den Stadtratsfraktionen 
und allen Vereinen und Institutio-
nen war stets von gegenseitigem 
Respekt und Achtung geprägt, 
auch wenn wir mit manchen 
Artikeln aneckten.

Was bleibt, ist Danke zu sagen, bei 
all unseren Leserinnen und Lesern 
sowie den treuen Anzeigenkunden, 
ohne die die Herausgabe des 
RöderJournals nicht möglich ge-
wesen wäre. In den zurückliegen-
den knapp 21 Jahren hat es uns 
stets viel Spaß gemacht und Freude 
bereitet, das RöderJournal zu 
erstellen.

In diesem Sinne wünschen wir 
allen eine besinnliche Weihnachts-
zeit und ein frohes Fest sowie 
einen guten Rutsch in das neue 
Jahr 2024. 

Ihr Redaktionsteam 
Michael Holota und Michael Peter

Eine Ära geht
zu Ende

- Anzeigen -
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www.dana-Yoga.de

Yogalehrerin Dana Thomas
Tel. 0178 - 4471690
Mail: dana-yoga.de

Die Yogakurse sind aner-
kannte Präventionskurse 

und werden von den gesetz-
lichen Krankenkassen 2x im 
Jahr mit 80 -100% erstattet. 
Matten, Kissen und Decken 

sind an allen Kursorten
vorhanden. 

• Yoga für SENIOREN 
 Freitag, 8:30 Uhr, Yoga mit dem Stuhl - sanfte Bewegungen, 
 ohne Vierfüßlerstand und ohne Stützhaltungen 
 Freitag 10:15 Uhr, sanfte Bewegungen für den ganzen Körper
 für Anfänger & Geübte, nach OP oder bei Rückenschmerzen und 
 Zipperlein
• Yoga - Kraft und Beweglichkeit
 Montag 20:10 -21:40 Uhr, eine intensive kraftvolle Yogastunde 
 für Anfänger & Geübte als Ausgleich zu Bewegungen beim 
 Krafttraining, Laufsport & anderen Sportarten oder als Ausgleich 
 zu einseitigen Bewegungen bei der Arbeit und im Alltag
 Hier kommst Du ins Schwitzen! 
• Yoga sanft - 
 Montag 18:45 -20:05 Uhr - Eine Yogapraxis für Anfänger & 
 Geübte - leichte umfangreiche Bewegungen für den ganzen 
 Körper sowie Ruhe und Raum, zu Dir selbst hin zu spüren.
• Yoga
 Freitag Abend - 19:30 Uhr - Dein Start ins Wochenende - eine 
 kraftvolle Yogapraxis mit viel Bewegung für Anfänger & Geübte 
 geeignet
• Yoga 
 Physiotherapiepraxis Nadine LeonhardtDienstag 19 Uhr in der 
 für Anfänger & Geübte - eine Yogapraxis mit viel Ruhe & viel 
 Bewegung

Im Dreiseithof Gröditz:

Heilpraktikerin

Dana Thomas

Yoga und Yogatherapie

Tel. 0178 - 4471690

PTA ,Ernährungsberaterin & Darmberaterin
in der Löwen-Apotheke, Schulstraße 12/14, 01609 Gröditz

Ernährungsberatung bei Krebs - begleitend zur ärztlichen Therapie, 
Beratung zur Umstellung auf vegane oder vegetarische Kost,

Beratung bei Rheuma, Gicht, Fettstoffwechselstörungen, Hauterkrankungen
Ernährungsberatung bei Übergewicht mit Begleitung über mind. 1/2 Jahr

Anmeldungen und Informationen unter Löwen Apotheke Gröditz Tel: 035263 - 3230 

Sehr geehrte Kunden, das Jahr 2023 neigt sich mit schnellen 

Schritten dem Ende zu - höchste Zeit, danke zu sagen für 

das Vertrauen, das Sie uns auch in diesem Jahr wieder 

entgegengebracht haben. Wir wünschen 

Ihnen schöne Weihnachten und ein

gesundes, glückliches neues Jahr 2024!

Friseursalon Posselt
Sunflower Posselt 
Gröditz, Reppiser Str. 14,
Telefon: 6 7415 • 4 66 77

HOCH– UND TIEFBAU
Bauingenieur Volker Grünberg

GmbH

Kotschkaer Weg 10 · 04932 Röderland/ OT Prösen
Tel. (0 35 33) 48876-0 · Fax (0 35 33) 48876-13

E-mail: info@htg-proesen.de

Herzlichen Dank allen Kunden, 

Mitarbeitern und Geschäftsfreunden 

für die erfolgreiche Zusammenarbeit!

Fröhliche Weihnachten und alles 

erdenklich Gute im Neuen Jahr!

- Anzeigen -

Wir danken für die 
vertrauensvolle 

Zusammenarbeit und 
wünschen unseren Kunden 
und Geschäftspartnern ein 

frohes Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches Jahr 2024!

Unsere Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag 8 bis 14 Uhr u. Freitag 8 bis 12 Uhr
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Am 11.11. haben die Elbe-Elster-
Trümpfe den 1. Elbe-Elster-
Skatmarathon veranstaltet. Unter 
der Schirmherrschaft des SPD-
Bundestagsabgeordneten Hannes 
Walter, der die Veranstaltung auch 
persönlich eröffnete, konnten wir 
insgesamt 46 Spieler aus nah und 
fern begrüßen.
Pünktlich um 9 Uhr begrüßte der 
Vereinspräsident Stephan Leh-
mann die angereisten Skatspieler 
und auch 5 Skatspielerinnen. Nach 
einem motivierenden „Gut Blatt“ 
von Hannes Walter und einer 
kurzen Übersicht über den Ablauf 
durch den Turnierleiter Sascha 
Lühr wurde um 9:15 Uhr mit der 
ersten der insgesamt 6 Serien. Die 
Gaststätte am Waldbad war ein 
toller Gastgeber und sorgte mit 
zwei leckeren Buffets zum Mittag 
und Abendessen für strahlende 

Gesichter. Nach einer reinen 
Spielzeit von etwa 12 Stunden war 
die letzte Runde um 23:15 Uhr 
beendet und der Sieger gefunden. 
Udo Ryll (s. Bild) gewann vor 
Günter Münz und Robert Lentge. 
In der Tandemwertung konnte sich 
das selbst so benannte Glatzenduo 
durchsetzen, Robert Lentge und 
Stephan Lehmann.
Am Ende des Tages waren sich alle 
Spieler und Spielerinnen, die 
Turnierleitung und die Elbe-
Elster-Trümpfe einig, dass es ein 
rundum gelungener Tag war. 
Leider waren durch den Spieltag 
der ISPA und den Faschingsanfang 
doch einige Spieler verhindert und 
so freuen wir uns schon jetzt auf 
den 2. Elbe-Elster-Skatmarathon, 
der voraussichtlich am 14.09.2024 
stattnden wird.
S. Lühr

1. Elbe - Elster - Skatmarathon

Hirschfeld Fleisch  & Wurstwaren • Reppiser Str. 22 • 01609 Gröditz
Tel.: 035263-33098

Di-Fr: 8 - 17 Uhr u. Sa: 8 - 11 UhrÖffnungszeiten:

Unsere Spezialitäten:
-  frisch aus dem Ofen: - Hähnchenschenkeljeden Dienstag
  - Haxe mit Sauerkraut
-  ist bei uns Schlachtefest mit kesselfrischem Wellfleisch und jeden Mittwoch
 Hausmacherwurst sowie Wurstbrühe
-  gebackenes Spanferkel und frische Kesselwurstjeden Donnerstag

Wir wünschen allen unseren 
Kunden ein besinnliches 
Weihnachtsfest, Zeit zur 
Erinnerung, Besinnung auf die 
wirklich wichtigen Dinge und 
einen guten Rutsch
in das Jahr 2024.

seit 2004

0172 3538319

Fühlen Sie sich in Ihrem eigenem
Ambiente, wie in einem Friseursalon:

O in heimischer Atmosphäre
O für Jung und Alt
O ohne Stress und Hektik
O die volle Aufmerksamkeit nur für Sie
O Schneiden, Föhnen, Färben, Dauerwelle, ... alle
Friseurleistungen bequem bei Ihnen zu Hause, 
am Arbeitsplatz oder in Seniorenheim

ICH WÜNSCHE MEINEN KUNDEN UND ALLEN LESERN EINE 

BESINNLICHE WEIHNACHTSZEIT UND EINEN GUTEN START IN 
DAS JAHR 2024 

%

 Bahnhofstrasse 1 • 01609 Gröditz • Telefon: 035263 - 43700

Physio-Eck
Susann Kaiser

Praxis für Physiotherapie

Für das entgegengebrachte 

Vertrauen bedanken wir uns,

wünschen frohe 

Weihnachten und ein gutes 

Jahr 2024!

- Anzeigen -

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160, www.wm-aw.de 

Wohnmobilcenter am Wasserturm 

Mühle Spansberg
Landhandel + Kleintierzuchtbedarf

GERD TISCHER   Am Anger 1   01609                         Tel. (035263) 68212Spansberg

sowie Verarbeitung von Futtergetreide

Wir wünschen allen Freunden, Bekannten,

Kunden und Geschäftspartnern

ein frohes Weihnachtsfest sowie

ein gesundes Jahr 2024!
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Beginn des Amtsblattes der Stadt Gröditz

Ausgabe 12/23 vom 22.12.2023

Vom Stadtrat beschlossen:

Aufgrund der §§ 4 und 39 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen vom 21. April 1993 hat der Stadtrat der Stadt Gröditz in der 
öffentlichen Stadtratssitzung am 19. Dezember 2023 folgende 
Beschlüsse gefasst:

2023/107 Bekanntmachungssatzung

2023/097 Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und 
 weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in
 Kindertageseinrichtungen und Kindertagespege der 
 Stadt Gröditz

2023/106 Vergabe der Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 bis 
 2024 der Stadt Gröditz und der Jahresabschlüsse 2023
 und 2024 des Eigebetriebes Abwasser Gröditz

In nichtöffentlicher Sitzung wurde folgender Beschluss gefasst:

2023/108 Ehrennadel 2024

Öffentliche Bekanntmachung nach § 27 Absatz 3 
Grundsteuergesetz

Festsetzung der Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2024

Durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Absatz 3 des Grund-
steuergesetzes in Verbindung mit § 7 Absatz 4 des Sächsischen Kom-
munalabgabengesetzes wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2024 in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (300 v.H.) und B (430 v.H.) in der 
Stadt Gröditz sind gegenüber dem Vorjahr bis zum Zeitpunkt dieser 
Bekanntmachung unverändert geblieben.

Für die Steuerschuldner treten mit dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn Ihnen an diesem 
Tag ein schriftlicher Grundsteuerbescheid zugegangen wäre. 

Zahlungsaufforderung

Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer 2024 zu den 
bekannten Fälligkeitsterminen mit den Beträgen, die sich aus dem 
letzten Grundsteuerbescheid ergeben, unter Angabe des Kassenzei-
chens auf das Bankkonto der Stadt Gröditz zu überweisen (Sparkasse 
Meißen; IBAN DE74 8505 5000 3063 0021 85; BIC SOLA-
DES1MEI). Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung wird die fällige 
Grundsteuer im Lastschriftverfahren eingezogen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Festsetzung der Grundsteuer kann innerhalb eines Monats 
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Gröditz, Reppi-
ser Straße 10, 01609 Gröditz schriftlich oder zur Niederschrift einzule-
gen.

Gröditz, 22.12.2023
Enrico Münch, Bürgermeister der Stadt Gröditz

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Hundesteuer für
das Kalenderjahr 2024

Für diejenigen Schuldner der Hundesteuer, die im Kalenderjahr 2024 
die gleiche Steuer (Hundesteuer) wie im Kalenderjahr 2023 zu entrich-
ten haben und soweit bis zum heutigen Tage keinen anders lautenden 
Bescheid erhalten haben, wird die Hundesteuer hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung festgesetzt. 

Die Steuersätze gemäß § 7 und § 8 der Hundesteuersatzung der Stadt 
Gröditz bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Diese betragen:

 - für den ersten Hund    55,00 Euro  
  (jeden weiteren Hund  100,00 Euro)
 - für gefährliche Hunde 190,00 Euro  
  (jeden weiteren gefährlichen Hund  355,00 Euro)

Für die Steuerschuldner treten mit dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn Ihnen an diesem 
Tag ein schriftlicher Hundesteuerbescheid zugegangen wäre.

Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Hundesteuer 2024 zum 
bekannten Fälligkeitstermin 15.02.2024 unter Angabe des Kassen-
zeichens auf das Bankkonto der Stadt Gröditz zu überweisen (Spar-
kasse Meißen; IBAN DE74 8505 5000 3063 0021 85; BIC SOLA-
DES1MEI). Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung wird die fällige 
Hundesteuer im Lastschriftverfahren eingezogen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Festsetzung der Hundesteuer kann innerhalb eines Monats 
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Gröditz, Reppi-
ser Straße 10, 01609 Gröditz schriftlich oder zur Niederschrift einzule-
gen.

Gröditz, 22.12.2023
Enrico Münch, Bürgermeister der Stadt Gröditz
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Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 
2018 (SächsGVBl. S. 62) zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes 
am 19. Oktober 2023 (SächsGVBl. S. 850) und der §§ 2 und 9 des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBL. S. 116), 
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 05. April 2019 
(SächsGVBl. S. 245) sowie dem Gesetz zur Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen im Freistaat Sachsen (SächsKitaG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBL. 225), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 01. Juni 2023 (SächsGVBl. S. 326) hat 
der Stadtrat der Stadt Gröditz in seiner Sitzung am 19. Dezember 2023 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für Personensorgeberechtigte, deren Kinder in 
 Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespege im Gebiet 
 der Stadt Gröditz im Sinne von § 1 Abs. 2 - 6 SächsKitaG betreut 
 werden.

(2) Für Personensorgeberechtigte, deren Kinder in Kindertagesein-
 richtungen in freier Trägerschaft betreut werden, gilt § 4 der 
 Satzung i. V. m. der Anlage zu § 4, Abs. 1 - 4. 

§ 2 Plicht zur Zahlung des Elternbeitrages, weitere Entgelte

(1) Für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen der 
 Stadt Gröditz sowie für die Kinder, die in Kindertagespege 
 betreut werden, erhebt die Stadt Gröditz Elternbeiträge und wei-
 tere Entgelte. 

(2) Die Picht zur Zahlung der Elternbeiträge entsteht bei der Auf-
 nahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung mit dem 
 Beginn des Monats, in dem das Kind in die Einrichtung aufge-
 nommen wird. Sie endet mit dem Ende des Monats, in dem das 
 Kind letztmalig die Kindertageseinrichtung besucht bzw. zum 
 Ende der Kündigungsfrist. 

(3) Im Falle des Wechsels der Betreuungsart innerhalb der kommuna-
 len Einrichtungen, der nicht zum Monatsersten erfolgt, wird der 
 Elternbeitrag für die überwiegende Betreuungsart erhoben. 

(4) Die Picht zur Zahlung weiterer Entgelte bzw. Elternbeiträge 
 gem. Abs. 5 der Anlage zu § 4 entsteht mit der Inanspruchnahme 
 der Betreuung. 

(5) Krankheit, Kur und Urlaub des betreuten Kindes führen bei lau-
 fenden Betreuungsverträgen nicht zu einer Minderung bzw. 
 einem Wegfall des Elternbeitrages. Gleiches gilt für die zeitweise 
 Schließung der Kindertageseinrichtung, welche die Dauer von 
 einem Monat nicht überschreitet. 

§ 3 Abgabenschuldner

Schuldner des Elternbeitrages und der weiteren Entgelte sind die 
Personensorgeberechtigten. Bei einer Mehrheit von Personensorgebe-
rechtigten haften diese als Gesamtschuldner. 

§ 4 Höhe der Elternbeiträge und weiteren Entgelte

(1) Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge sind die zuletzt 
 bekannt gemachten durchschnittlichen Betriebskosten eines 
 Platzes je Einrichtungsart ohne die Aufwendungen für Abschrei-
 bungen, Zinsen und Miete. 

(2) Berechnungsgrundlage für die weiteren Entgelte sind bei der 
 Inanspruchnahme zusätzlicher Betreuungszeiten innerhalb der 
 Öffnungszeit der Einrichtung die zuletzt bekannt gemachten 
 Betriebskosten, im Übrigen die tatsächlich entstehenden Aufwen-
 dungen. 

(3) Die Höhe der zu entrichtenden Elternbeiträge und der weiteren 
 Entgelte je Betreuungsformen und -zeiten sind in der Anlage zu 
 dieser Satzung geregelt. 

§ 5 Festsetzung, Fälligkeit und Entrichtung der Elternbeiträge 
und weiteren Entgelte

(1) Die Höhe des Elternbeitrages und der weiteren Entgelte wird 
 durch Bescheid der Stadt Gröditz festgesetzt. 

(2) Der Elternbeitrag für Kinder in Kindertageseinrichtungen der 
 Stadt Gröditz ist jeweils am 1. eines Monats für den laufenden 
 Monat fällig, frühestens jedoch 14 Tage nach Bekanntgabe des 
 Abgabebescheides. 

(3) Die weiteren Entgelte und der Elternbeitrag für Gastkinder wer-
 den am Ende des Monats für den abgelaufenen Monat fällig, 
 frühestens jedoch 14 Tage nach Bekanntgabe des Abgabebeschei-
 des. 

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgel-
ten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespege vom 24. Oktober 2017 in der aktuell gültigen 
Fassung außer Kraft. 

Gröditz, den 19. Dezember 2023

Münch
Bürgermeister 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen

(SächsGemO):

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 

2von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

 1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
 2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 
  Genehmigung oder die  Bekanntmachung der Satzung verletzt 
  worden sind, 
 3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen
  Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
 4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
  a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
  oder 
  b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen
   über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
   die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
   worden ist. 

3Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. 4Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, 
wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespege

(Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespege)
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Anlage zu § 4 der Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespege vom 
19. Dezember 2023, gültig ab 01. Januar 2024

(1) Der Elternbeitrag beträgt 

1. bei der Betreuung als Kinderkrippenkind 
 gem. § 1 Abs. 2 SächsKitaG für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 232,00 € pro Monat
 gem. § 1 Abs. 2 SächsKitaG für die Betreuungszeit von täglich 10 Stunden 257,78 € pro Monat

2. bei der Betreuung als Kindergartenkind 
 gem. § 1 Abs. 3 SächsKitaG für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 126,00 € pro Monat 
 gem. § 1 Abs. 3 SächsKitaG für die Betreuungszeit von täglich 10 Stunden 140,00 € pro Monat

3. bei der Betreuung als Hortkind 
 gem. § 1 Abs. 4 SächsKitaG für die Betreuungszeit von täglich 6 Stunden   68,00 € pro Monat 

Bei der Kindertagespege wird ein Elternbeitrag erhoben für Kinder

 - bis zum 3. Lebensjahr nach Ziffer 1 und 
 - ab Vollendung des 3. Lebensjahres nach Ziffer 2. 

(2) Für Eltern mit mehreren Kindern, die gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung besuchen oder in Kindertagespege betreut werden sowie für 
 Alleinerziehende ermäßigt sich der nach Abs. 1 gebildete Elternbeitrag gemäß Beschluss des Kreistages Meißen vom 05.05.22 wie folgt: 

 Das dritte und jedes weitere Kind sind beitragsfrei. 

(3) Wird im Betreuungsvertrag eine kürzere bzw. längere als die in Abs. 1 genannte Betreuungsdauer vereinbart, berechnet sich der Elternbeitrag 
 anteilig im Verhältnis der vereinbarten Betreuungszeit zur Betreuungszeit nach Abs. 1. Dies gilt auch für die Ermäßigungsbeiträge nach 
 Abs. 2.

(4) Für Gastkinder werden Elternbeiträge entsprechend Abs. 1 und 2 erhoben.  
 Gastkinder sind Kinder, die in Ausnahmefällen für eine tageweise Betreuung einen Gastplatz in Kindertageseinrichtungen in Anspruch 
 nehmen, wenn in der Einrichtung freie Plätze bestehen und dadurch kein zusätzlicher Personalbedarf im Sinne von § 12 Abs. 2 SächsKitaG 
 entsteht. 
 Auch Kinder, die Freizeitangebote des Hortes zeitweilig nutzen wollen, sind Gastkinder. Abgerechnet werden anteilig zum Gesamtbetrag nur 
 die tatsächlich genutzten Tage. 

(5) Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeiten der Einrichtung überschritten, werden weitere Entgelte
 nach folgenden Maßgaben erhoben: 

 1. für die Betreuung als Krippenkind für jede weitere Stunde ein weiteres Entgelt von 5,60 € 
 2. für die Betreuung als Kindergartenkind für jede weitere Stunde ein weiteres Entgelt von 2,33 € 
 3. für die Betreuung als Hortkind für jede weitere Stunde ein weiteres Entgelt von 1,89 €.

(6) Für Kinder, die nach Ablauf der Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung noch nicht abgeholt worden sind, wird ein weiteres Entgelt von
 25,00 € erhoben. 

Familie

Alleinerziehende

1. Kind 

2. Kind

1. Kind 

2. Kind 

 0,00 €

63,00 €

16,80 €

84,00 €

 0,00 €

33,60 €

 9,00 €

43,20 €

 0,00 €

16,00 €

 4,50 €

21,00 €

Krippe/KTP
9 h Pauschalbetrag

Hort
6 h Pauschalbetrag

Kindergarten
9 h Pauschalbetrag

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

zum Jahresabschluss 2023 ndet der  und der abschließende Frischemarkt am letzte Wochenmarkt am Montag, dem 18.12.2023
Freitag, dem 22.12.2023 auf dem Marktplatz statt.
Das neue Marktjahr beginnt am und amMontag, 08.01.2024 mit dem Wochenmarkt  Freitag, dem 12.01.2024 mit dem Frischemarkt.

Donat - Sachgebietsleiter Ordnungs- und Genehmigungsangelegenheiten
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Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung
und der ortsüblichen Bekanntgabe der Stadt Gröditz

- Bekanntmachungssatzung -
Aufgrund der §§ 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 
2018 (SächsGVBl. S. 62) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 19. Oktober 2023 (SächsGVBl. S. 850), den §§ 2 und 6 der Verord-
nung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Form 
kommunaler Bekanntmachungen (KomBekVO) vom 17. Dezember 
2015 (SächsGVBl. S. 693) sowie § 4 des Sächsischen E-Government-
Gesetzes (SächsEGovG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. 
November 2019 (SächsGVBl. S. 718), zuletzt geändert durch Art. 3 der 
Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517), hat der Stadtrat 
der Stadt Gröditz in seiner Sitzung am 19. Dezember 2023 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung regelt öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Gröditz, 
soweit nicht besondere bundes- oder landesrechtliche Vorschriften 
anzuwenden sind. Öffentliche Bekanntmachungen im Sinne dieser 
Satzung sind:

 1. die Verkündung von Rechtsverordnungen,
 2. die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und
 3. sonstige durch Rechtsvorschriften vorgeschriebene 
  öffentliche Bekanntmachungen.

§ 2 Öffentliche Bekanntmachungen; ortsübliche Bekanntgabe

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt erfolgen, soweit nicht 
 besondere bundes- oder landesrechtliche Vorschriften anzuwen
 den sind, durch elektronische Veröffentlichung im Amtsblatt 
 („Röderjournal“), das auf der Internetseite der Stadt Gröditz 
 www.stadt-groeditz.de in der RubrikRathaus & Service-> Röder
 journal erscheint.

(2) Soweit durch Rechtsvorschrift die ortsübliche Bekanntmachung 
 oder die ortsübliche Bekanntgabe vorgeschrieben ist, erfolgt diese 
 durch Aushang an folgenden Bekanntmachungstafeln während 
 der Dauer von mindestens einer Woche:

 • Rathausstraße
 • Nauwalder Straße/Röderbrücke
 • Franz-Liszt-Straße
 • Friedrich-Gottlob-Keller-Straße
 • Fröbelstraße
 • Am Nordrand
 • Hauptstraße, OT Nauwalde
 • Riesaer Straße, OT Nieska
 • Dorfstraße, OT Spansberg 
 • Grenzstraße, OT Schweinfurth

§ 3 Inhalt der Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachungen haben mit vollem Wortlaut zu erfol-
gen. Sofern eine Rechtsverordnung oder Satzung genehmigungspich-
tig ist oder genehmigungspichtige Teile enthält, muss auch die Tatsa-
che der Genehmigung unter Angabe der Genehmigungsbehörde und 
des Datums der Genehmigung bekanntgemacht werden.

§ 4 Ersatzbekanntmachung

(1) Sind Pläne oder zeichnerische Darstellungen, insbesondere Kar-
 ten, Bestandteile einer Rechtsverordnung oder Satzung, können 
 sie dadurch öffentlich bekanntgemacht werden, dass

 1. ihr wesentlicher Inhalt in der Rechtsverordnung oder Satzung 
  umschrieben wird,sie an einer bestimmten Verwaltungsstelle 
  zur kostenlosen Einsicht durch  

 2. jedermann während der Sprechzeiten, mindestens aber 
  wöchentlich 20 Stunden, für die Dauer von mindestens zwei 
  Wochen niedergelegt werden und
 3. hierauf bei der Bekanntmachung der Rechtsverordnung oder 
  Satzung hingewiesen wird.

(2) Absatz 1 gilt für sonstige öffentliche Bekanntmachungen entspre-
 chend.

§ 5 Notbekanntmachung

Erscheint eine rechtzeitige Bekanntmachung in der vorgeschriebenen 
Form nicht, kann die öffentliche Bekanntmachung in anderer geeigne-
ter Weise durchgeführt werden. Die Bekanntmachung ist unverzüglich 
nach Wegfall des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form zu wie-
derholen, wenn sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden 
ist.

§ 6 Vollzug der Bekanntmachung

(1) Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag, an dem die jeweilige 
 elektronische Ausgabe des Amtsblattes auf der Internetseite der 
 Stadt Gröditz www.stadt-groeditz.de in der Rubrik Rathaus & 
 Service -> Röderjournal öffentlich zugänglich gemacht wird. 

(2) Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erschei-
 nungstages des Amtsblattes vollzogen. Eine Ersatzbekanntma-
 chung ist mit Ablauf der Niederlegungsfrist nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 
 vollzogen. Eine Notbekanntmachung ist mit der Durchführung 
 nach § 5 Satz 1 vollzogen.

(3) Der Vollzug der öffentlichen Bekanntmachung ist in den Akten 
 nachzuweisen. Als Nachweis gilt der Ausdruck des Teiles der 
 elektronischen Ausgabe des Amtsblattes, in dem die öffentliche 
 Bekanntmachung erfolgte.

(4) Es besteht die Möglichkeit, in der Stadtverwaltung Gröditz einen 
 Ausdruck des elektronischen Amtsblattes zu erhalten.

§ 7 Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Bekanntmachungssatzung vom 25. Januar 2022 außer Kraft. 

Gröditz, den 19. Dezember 2023

Münch
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen

(SächsGemO):

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 

2von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

 1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
 2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 
  Genehmigung oder die  Bekanntmachung der Satzung verletzt 
  worden sind, 
 3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen
  Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
 4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
  a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
  oder 
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  b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen
   über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
   die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
   worden ist. 

3Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. 4Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei 
der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Der TWZV „Pfeifholz“ sucht zum 01.04.2024 einen

Mitarbeiter im Bereich Rohrnetz (m/w/d)

Ausführliche Informationen zum Stellenangebot nden Sie unter:   
www.twzv.de (Bereich „Aktuelles“)
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Mineralöl-Brennstoff-Handel

Steffen Meyer, Prösen

Tel. 03533/ 8290

Wir wünschen

ein frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches,

gesundes neues Jahr.

Suchen ab 2024 kundenfreundlichen 

Tankwagenführer zur Auslieferung von Heizöl und 

Diesel im Nahverkehr sowie

flexiblen, umsichtigen Hausmeister im Minijob!

Anlässlich unseres 100-jährigen Firmenjubiläums bedanken 
wir uns für die zahlreichen Glückwünsche und Spenden, 
welche uns die Unterstützung von 6.055 Euro für die 

Sonnenstrahl e.V. ermöglichte.

Mineralöl-Brennstoff-Handel Steffen Meyer
spendet zum 100-jährigem Firmenjubiläum an den Sonnenstrahl e.V. Dresden

Krebs macht vor keiner Altersstufe halt. Selbst Kinder sind betroffen. Allein in Deutschland kämpfen jährlich fast 2. 000 Kinder und 
Jugendliche gegen diese schwere Krankheit. Betroffene Kinder und Jugendliche, aber auch deren Geschwister und Eltern benötigen 

dringend Hilfe und Unterstützung. Die schwere Zeit der Erkrankung, der belastende Behandlungsprozess und die Sorgen und Ängste von 
Müttern und Vätern vor einer Wiedererkrankung haben weitreichende Folgen für die gesamte Familie. Deshalb helfen wir, wo Hilfe nötig 
ist, und stehen den Familien jederzeit bei, sowohl während der stationären Behandlung des Kindes im Dresdner Universitätsklinikum als 

auch in der Zeit der Nachsorge – besonders aber dann, wenn ein Kind den Kampf gegen die Krankheit nicht gewinnen kann.

www.sonnenstrahl-ev.org

Redaktionsbüro M. Holota:
Tel. 035263/ 17 87 41 • Fax 035263/ 17 87 42

Gartenbau

Unser Erfolg ist unsere Werbung!.

Andreas Schulz
seit 1990

01609 Frauenhain
Gröditzer Straße 43   

Tel.:
Fax:
Funk:

035 263 - 60 072
035 263 - 33 400
   0171 - 7 110 141

Beratung     ·     Ausführung     ·     Gestaltung

Liebe Mitglieder, Übungsleiter, Freunde, Fans, Sponsoren und 
Unterstützer des SV Frauenhain, der Vorstand wünscht Euch 

und Euren Familien eine erholsame und glückliche 
Weihnachtszeit.

Unsere Wünsche möchten wir mit einem herzlichen Dankeschön für 
den guten Zusammenhalt, für 

Eure Treue und Eure tolle Unterstützung verbinden.
Freuen wir uns auf ein neues, gesundes und 

erfolgreiches Sport-Jahr 2024.
Alle guten Wünsche vom Vorstand

des SV Frauenhain e.V.
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Rathausstraße 2
01609 Gröditz

www.groeditzer-wohnbau.de

Telefon
Telefax

(035263) 68 830
(035263) 68 833

Ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise 

Ihrer Familie und einen guten Start ins neue 

Jahr 2024 wünschen wir allen Mietern, 

Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten!

Unseren Kunden und 

Geschäftspartnern

wünschen wir ein frohes

sowie besinnliches 

Weihnachtsfest und

ein gesundes

Jahr 2024.

Wir danken unseren Kunden für das uns 

entgegengebrachte Vertrauen.

Allen ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten 

Rutsch und allzeit gute Fahrt im neuen Jahr!

Das Team vom Radsport Jabs!

Gröditz, Bahnhofstraße 22
Tel.: 035263 - 67971

Mo - Fr 9.00 - 18.00, Sa. 9.00 - 12.00 Uhr 

- Anzeigen -

Kleinanzeigen von A-Z

EXPERTENTIPP

Verleih eines Minibaggers,
einer Hebebühne und eines 

Radladers!
Kai Gaumnitz - Meisterbetrieb 

für Heizung, Sanitär, 
Dachklempnerei & Solar

Am Anger 20 A
01609 Gröditz OT Spansberg

Tel.: 035263-46961
Handy: 0175-3616063

Minibagger- und 
Arbeitsbühnenvermietung,

Baggerarbeiten
Tel. 0178/ 3630203 oder

035263/ 45295

Kaufe altes Spielzeug, 
Blechspielzeug, Eisenbahn, 

Puppen, Teddy´s, Massefiguren
z. B. Soldaten, Gummiindianer, 
Tiere, DDR Spielzeug, Autos, 

Postkarten 1. WK u.v.m.,
Tel. 03533/ 810302

Mit rosa Plakette noch 2023 zur 
HU

DEKRA bietet einen kostenlosen 
Erinnerungsservice für die Haupt-
untersuchung an 
Mit dem Jahreswechsel ändern 
sich auch wieder die Gültigkeiten 
der Plaketten für die Haupt-
untersuchung (HU). Wer auf 
seinem Kennzeichen eine rosa 
Plakette hat, muss sein Fahrzeug 
noch im Jahr 2023 zur HU vor-
stellen. Darauf weist Steffen 
Kirchner, DEKRA Niederlas-
sungsleiter in Dresden, hin.
In welchem Jahr die nächste 
Hauptuntersuchung fällig ist, zeigt 
die Farbe der Plakette an. Dabei 
steht Grün für 2024, Orange für 
2025, Blau für 2026 und Gelb für 
2027. In welchem Monat die 
Fahrzeugprüfung spätestens an-
steht, erkennt man daran, welche 
Zahl auf der Plakette oben steht.
Wer die Fristen überzieht, dem 
droht bei Polizeikontrollen ein 
entsprechendes Bußgeld. Bei mehr 
als zwei Monaten Verzug steht 
außerdem eine vertiefte HU mit 
zusätzlichen Kosten an.

D a m i t  F a h r z e u g h a l t e r  d e n 
Fälligkeitstermin ihrer HU nicht 
aus den Augen verlieren, bietet 
DEKRA einen kostenlosen Erin-
nerungsservice an. Anmelden kann 
man sich dafür über die DEKRA 
Website, aber seit Anfang 2022 
auch ganz einfach, indem der QR-
Code auf dem HU-Prüfbericht 
s e lb s t  ge scann t  w i rd .  A l l e 
Informationen sind zu finden unter 
www.dekra.de/de/hu-erinnerung.

Fortsetzung auf Seite 17
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Fortsetzung von Seite 16

Neu ist der Chat-Bot auf der Web-
seite der DEKRA Niederlassung. 
Der digitale Assistent  s teht 
Kundinnen und Kunden rund um 
die Uhr zur Verfügung. Sie können 
jederzeit und von überall ihre 
Fragen rund um die automobilen 
Dienstleistungen von DEKRA 
eingeben und erhalten schnell 
fundierte Antworten. „Wir sind 
ständig dabei, die künstliche 
Intelligenz mit zusätzlichen 
Informationen anzureichern und 
die Funktion zu verfeinern. 
Perspektivisch werden weitere 
Anwendungsfälle in den Chat-Bot 
integriert“, so der Niederlas-
sungsleiter.

Zudem kann der Fahrzeughalter 
online den jeweils jüngsten HU 
Prüfbericht anfordern, falls er ihn 
beispielsweise verlegt hat.

Kontakt:

DEKRA Niederlassung Dresden
Steffen Kirchner
Telefon: 0351 2855100
E-Mail: 
steffen.kirchner@dekra.com

Foto DEKRA

- Anzeigen -
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Frohe Weihnachten - mit diesem Weihnachtsgruß 
danken wir unseren Gästen für die erwiesene Treue 
und wünschen allen erholsame Adventstage und 

für 2024 alles erdenklich Gute!
Auch im nächsten Jahr sind wir für Sie da!

für besondere Anlässe.
Montag bis Sonntag & an allen Feiertagen.

Ihr PARTYSERVICE

Bahnhofstraße 13 • 01609 Gröditz • Tel.: 035263/ 31 666

Bistro Wendt Inh. Ronny Schmidt

Wir danken unseren
Mandanten für das 

entgegengebrachte Vertrauen und 
die gute Zusammenarbeit.

Wir wünschen allen besinnliche 
Feiertage sowie ein gesundes und 

erfolgreiches neues Jahr!

Wir wünschen all unseren Patienten und 

Geschäftspartnern ein Weihnachtsfest voller 

liebevoller Begegnungen, guten Gesprächen bei 

schönem Essen im Kerzenschein.

Bleiben oder werden Sie gesund, kommen Sie gut 

ins neue Jahr und lassen Sie uns dies wieder 

gemeinsam bestreiten.

Wir sind wie gewohnt für Sie da.

Ihr Physioteam
           Corina Bächler 

Autolackiererei

Inh. Thorsten Proske
HeelemannHeelemann

Grenzstraße 4, 01609 Schweinfurth
Tel. 035263/ 31399, Fax 30465

autolackiererei.proske@hotmail.de

Ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr wünschen wir 

allen Kunden, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten!

- Anzeigen -

Weihnachtsfest der Feuerwehr

Auch in diesem Jahr führte die 
Feuerwehr Gröditz das traditionel-
le Weihnachtsfest am Gerätehaus 
durch. Bei Glühwein, Bratwurst 
und einem kleinen Feuer verbrach-
te so manch Gröditzer gemütliche 
Stunden bei den Floriansjüngern. 
Auch der Weihnachtsmann schau-
te vorbei und konnte Geschenke an 
die kleinen Besucher verteilen.
Ein großer Dank gilt allen Firmen 
und Privatpersonen für die jähr-
liche Unterstützung des Weih-
nachtsfestes der Feuerwehr. Auch 
diese Unterstützung ist eine große 

Wertschätzung des Ehrenamtes!
An dieser Stelle wünschen wir 
allen ein frohes Weihnachtsfest 
und vor allem gemütliche Stunden 
im Kreise der Familie. 
(OL)

Feuerwehr Gröditz



CAR-POINT
Kfz-Meisterbetrieb

Freie Werkstatt - H. Hanisch

Gröditzer Straße 15 - 01609 Frauenhain
Telefon (03 52 63) 60 275 - Funk (0174) 76 03 121

Besinnliche

Weihnachtsfeiertage

und alle guten Wünsche

für ein gesundes und

erfolgreiches

Jahr 2024!

Wartung / Inspektion

für alle Fahrzeugtypen

Elektrik/ Elektronik

Reifenservice

Karosserie-Service für alle 

Was ist das für ein König?
Das langersehnte Weihnachts- 
fest steht vor der Tür. Die Kinder 
freuen sich schon sehr auf die 
Geschenke. Wir freuen uns auf die 
Feier mit der Familie. Es wird viel 
für Weihnachten vorbereitet, 
damit es ein gelungenes Fest wird. 
Aber dabei ist Weihnachten mehr 
als nur Geschenke, ein leckeres 
Essen und ein gemütliches 
Zusammensein. Die Feiertage 
haben einen tieferen Sinn. Es geht 
darum, was vor über 2000 Jahren 
in Bethlehem geschehen ist. Dort 
in Bethlehem in einem Stall wurde 
ein Kind geboren. Es kam im Stall 
auf die Welt, weil kein Platz in der 
Herberge war. Das Besondere 
dabei ist, dass es kein gewöhnli-
ches Kind war, sondern ein König. 

Aber was ist das für ein König der 
im Stall geboren wird? Ein König 
wird doch im Palast und nicht im 
Stall geboren. Es ist doch ein 
merkwürdiger König, oder? Aber 
die Geburt dieses Königs hatte 
weitreichende Folgen. Sie ist für 
uns Menschen so wichtig, dass 
wir in Deutschland sogar unsere 
Zeitrechnung nach dem Datum 
dieser Geburt berechnen. Es ist 
der Herr Jesus der unter ärmlichen 
Verhältnissen auf diese Welt 
gekommen ist. Er ist auf diese 
Welt gekommen mit einem Ziel. 
Das Ziel wurde von einem Engel 
einer Gruppe von Hirten genannt. 
„Und der Engel sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht! Denn siehe, 
ich verkündige euch große 

Freude, die dem ganzen Volk 
widerfahren soll. Denn euch ist 
heute in der Stadt Davids der 
Retter geboren, welcher ist 
Christus, der Herr" (Lukas 2,10-
11). Der Herr Jesus ist gekommen 
als ein Retter, ein Retter für die 
Menschen. Viele Menschen 
meinen gut genug zu sein, aber 
Gott hat andere Maßstäbe an unser 
Leben. Gott will, dass wir nach 
seinen Geboten leben. Aber diese 
Maßstäbe können wir Menschen 
nicht erfüllen! Wir handeln immer 
wieder gegen die Gebote Gottes 
und die Bibel nennt so etwas

Sünde. Die Sünde trennt uns von 
Gott. Damit aber die Beziehung 
zu Gott wiederhergestellt werden 
kann, ist der Herr Jesus auf die 
Erde gekommen und hat alles 
getan, damit die Sünde gesühnt 
wird. Das ist doch ein König, wie 
kein anderer! Er kam auf diese 
Erde in Armut. Er hat alles getan, 
damit unsere Schuld vor Gott 
getilgt wird. Aber es liegt an uns 
persönlich, was wir daraus 
machen. Bleibt der Herr Jesus für 
uns nur das liebe Kind in der 
Krippe oder ist er für uns mehr? 
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Baptisten Brüdergemeinde
Hauptstraße 62; 01609 Gröditz

Gottesdienst  Sonntag 10:00 Uhr
Bibelstunde  Mittwoch 18:00 Uhr

Marktstr. 16 · 01609 Gröditz · Tel. (035263) 68083 Fax (035263) 68084
www.apoammarkt.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-18.30 Uhr und Sa. 8.30-12.00 Uhr

baumgertel
Thomas

APOTHEKE AM MARKT

Das Team der Apotheke „Am Markt“

wünscht allen Kunden,

Geschäftspartnern und Freunden

besinnliche Weihnachtsfeiertage

und ein gesundes und 

erfolgreiches Jahr 2024.

Wir wünschen all unseren  

Patienten ein frohes 

Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2024!

Ihr Praxisteam der 

Zahnarztpraxis Petschauer & 
Petschauer-Thiemig

Unsere Praxis bleibt vom 23.12.2023 bis 02.01.2024
geschlossen!

Fachbetrieb Gerd Schilling
01609 Spansberg, Am Anger 23

035263/ 31 339
Fax: 035263/ 31 602

E-Mail: info@fenster-schilling.de
www.fenster-schilling.de

Wir bedanken uns für das Vertrauen

das Sie uns entgegen gebracht haben.

Wir wünschen unseren Kunden und 
Ihren Angehörigen ein friedliches, 

besinnliches Weihnachtsfest sowie 

einen gesunden Start in das Jahr 2024!

Ihr Fachbetrieb Fenster Schilling

Gerd Schilling

- Anzeigen -
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Berger & Coll.

Hauptstraße 10, 01589 Riesa, Tel. 03525/ 51 49 99

www.bbc-rechtsanwaelte.de · riesa@bbc-rechtsanwaelte.de

Andreas Berger
Rechtsanwalt und

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Zweigstelle Frau Seyffert-Himmler

Rudolf-Friedrichs-Str. 21A   01609 Röderaue OT Pulsen

www.bestattungsinstitut-lippmann.de

- Anzeigen -

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

Krematorium                                 ...die Bestattungsgemeinschaft

Meißen Nossener Straße 38 0 35 21/45 20 77
 Krematorium Durchwahl 0 35 21/45 31 39
Nossen Bahnhofstraße 15 03 52 42/7 10 06
Weinböhla Hauptstraße 15 03 52 43/3 29 63
Großenhain Neumarkt 15 0 35 22/50 91 01
Riesa Stendaler Straße 20 0 35 25/73 73 30
Radebeul Meißner Straße 134 03 51/8 95 19 17

Impressum: Das RöderJournal ist eine unabhängige Zeitung für 
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Gröditz, Frauenhain, Koselitz, Lichtensee, Nauwalde, Nieska, 
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Titelkopf. Preise und Rabatte laut gültiger Preisliste. Für private 
Anzeigen 50 % Ermäßigung. Für die Gemeindeverwaltungen der 
oben genannten Gemeinden, gemeinnützige Vereine und 
nichtkommerzielle Veranstaltungen kostenlose Veröffentlichungs-
möglichkeit auf Anfrage. Verteilung: Bachmann Direktwerbung, 
Goethestr. 7, 01589 Riesa, Tel.: 0152/02888826. Rechte: Alle 
Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise oder Kopie, 
auch von Teilen, einschließlich Teilen aus Anzeigen, nur mit 
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Fantasy!
Auf großer Live Tour mit Mela 

Rose und Sandro! 
Fr., 19.01.2024 | Riesa | Stadthalle 
„Stern“ | Beginn: 19.30 Uhr
VVK: SchlagerTickets.com, Riesa 
Info Tel. 03525- 529422 sowie an 
allen bek. VVK-Stellen und ab 
18.30 Uhr an der Tageskasse.

Riesa - Fantasy sind zurück mit 
ihrem Nummer 1 Album „Mitten 
im Feuer“ und vor allem auf den 
Bühnen Deutschlands und feiern 
nun endlich ihr 25-jähriges Büh-
nen-Jubiläum mit uns und na-
türlich mit euch. „Es ist schöner, 
das mit  den Fans feiern zu 
können.“, sagen die beiden und 
freuen sich schon jetzt auf die 

Konzerte 2024 und begrüßen dazu 
auch zwei Wegbegleiter aus dem 
deutschen Schlager. Zu Gast sind: 
Mela Rose und Sandro!

Sichern Sie sich gute Laune, gute 
Stimmung und ein einzigartiges 
Showerlebnis und kaufen Sie 
bereits jetzt Ihre Tickets für diesen 
besonderen Abend.


